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beuten, ja, bic fogar ber IBÎeinung firib, burd) fie roerbe bie Slnftait finam
gielt gefcßäbigt.

©s ift merkroiirbig, roie gerabe unfere Hausmütter eine foldje ®e=
finnung intuitio fütjlen unb an ißr gang befonbers ferner gu tragen ßaben.
Sie Hausmütter Haben roieber ißre fpegiellen Sorgen. 5tber es ift nicf)t
bie 3Irt unterer grauen, fie an bie große (Stocke gu Hängen ; fie beßalteg
fie lieber gang ftitt für fid) mie 'Çeftaloggis ©ertrub, unb fo geße id) in
©ßrfureßt an biefen 3rauen= unb ÏDtutterforgen oorüber unb komme oon
ben ÜJtüttern gu ben ^inbern, beren ©rgießung uns anoertraut ift.

Zur Oage der deutfchfchweizerifchen
Anrtaltslehrerin.

B3enn mir an biefer Stelle ein Sterna aufgreifen, bas bie Stellung
ber Slnftaltsteßrerinnen in ber beutfeßen Scßroeig teils fetbft näßer unter»
fud)t, teils gu roeitern llnterfudjungen anregen moeßte, fo tun mir es aus
ber (Erfahrung ßeraus, baß mir bamit an einer empfinblicßen Stelle un=
feres fogialen Körpers riißren. Hier ßerrfeßen nämlicß, oerglicßen mit oer»
manbten Berufskiaffen, ber öeffentlicßkeit meift unbekannte 3uftänbe, bie

fid) mit bem fogialen ©mpfinben ber ©egenroart nießt in jeber Begießung
oereinbaren taffen. ©od) finb mir übergeugt, baß für beren Befeitigung
ober ÏDÎilberimg bei gutem SBillen alter beteiligten ba unb bort ctroas
unternommen roerben könnte, ©aß biefe unfere Anregung meßt aus ber
£uft gegriffen ift, fonbern einem fogialen Bebürfnis entfprießt, berceifen
früßere Beftrebungen äßnlicßen ©ßarakters, bie gleiche 3iele oerfolgten.
SBir oermeifen g. 33. auf bie im 3al)re 1931 burd) ben Borftanb bes

Scßrceig. 3lrmenergießeroereins burd)geführte Umfrage, beren ©rgebniffe
im „Smcßblatt für Hetntergießung unb Heimleitung", 3ebruar 1931, 1.

3aßrgang, Sir. 4, oeröffentlicßt mürben.

©roßbem ift gur Berbefferung ber fogialen Stellung ber 3tnftalts=
letjrerinnen nie etroas ©urdjgreifenbes gemacht roorben. Bielleicßt ßat
man ißren Beruf irrtiimlid)erroeife altgu oft mit bem ißrer SBeritfskollegin
an ber Bolksfdjule ibentifigiert, bie ißre 3ntereffen burd) große, oorbilbiicß
geführte Berufsoerbänbe geroaßrt fießt. Unb bod) geigt eine eingeljenbere
Betracßtung ber beiben Tätigkeitsgebiete, baß ber beruf ber bnftalts»
leßrerin in erßeblicßem SDtaße SJlißftänbe unb Scßmierigkeiten gang anberer
3trt mit fiel) bringen muß. Sie ift in ißrem îlrbeitsfelb befonbern ©e=
faßren ausgefeßt unb erfeßeint baßer aueß in gang oerfeßiebener Stidjtung
feßußbebürftiger als bie Bolksfcßulteßrerin.

©ie ftrenge Sd)eibung gmifeßen Slrbeitsgeit unb 3irciftunben, an ben
öffentlicßen Scßuten eine Selbftoerftänblicßkeit, ift ber 3lnftaltsleßrerin
unbekannt. Sie oermag ißr bäoatieben nid)t mit berfelben ^onfegueng
oom Berufsleben gu trennen, mie bie Scßutleßrerin, roenigftens fofern fie
intern ift, unb bies ift bie Siegel. Ununterbrocßen in ber Slnftalt an=
roefenb, oerroäcßft fie fo innig mit beren Betrieb, baß fie unroillkürlid),
oßne bösroillige bbfießt ber Beteiligten, aud) außerhalb ißrer bfUtßtftunben
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deuten, ja, die sogar der Meinung sind, durch sie werde die Anstalt finanziell

geschädigt.

Es ist merkwürdig, wie gerade unsere Hausmütter eine solche
Gesinnung intuitiv fühlen und an ihr ganz besonders schwer zu tragen haben.
Die Hausmütter haben wieder ihre speziellen Sorgen. Aber es ist nicht
die Art unserer Frauen, sie an die große Glocke zu hängen? sie behalten
sie lieber ganz still für sich wie Pestalozzis Gertrud, und so gehe ich in
Ehrfurcht an diesen Frauen- und Mutiersorgen vorüber und komme von
den Müttern zu den Kindern, deren Erziehung uns anvertraut ist.

^ur Lage à âeulscksclivpàeriscken
Aràltslelirerin.

Wenn wir an dieser Stelle ein Thema aufgreifen, das die Stellung
der Anstaltslehrerinnen in der deutschen Schweiz teils selbst näher untersucht,

teils zu weitern Untersuchungen anregen möchte, so tun wir es aus
der Erfahrung heraus, daß wir damit an einer empfindlichen Stelle
unseres sozialen Körpers rühren. Hier herrschen nämlich, verglichen mit
verwandten Berufsklassen, der Öffentlichkeit meist unbekannte Zustände, die
sich mit dem sozialen Empfinden der Gegenwart nicht in jeder Beziehung
vereinbaren lassen. Doch sind wir überzeugt, daß für deren Beseitigung
oder Milderung bei gutem Willen aller Beteiligten da und dort etwas
unternommen werden könnte. Daß diese unsere Anregung nicht aus der
Luft gegriffen ist, sondern einem sozialen Bedürfnis entspricht, beweisen
frühere Bestrebungen ähnlichen Charakters, die gleiche Ziele verfolgten.
Wir verweisen z. B. auf die im Jahre 1931 durch den Borstand des

Schweiz. Armenerziehervereins durchgeführte Umfrage, deren Ergebnisse
im „Fachblatt für Heimerziehung und Heimleitung", Februar 1931, 1.

Jahrgang, Nr. 4, veröffentlicht wurden.

Trotzdem ist zur Verbesserung der sozialen Stellung der
Anstaltslehrerinnen nie etwas Durchgreifendes gemacht worden. Vielleicht hat
man ihren Beruf irrtümlicherweise allzu oft mit dem ihrer Berufskollegin
an der Volksschule identifiziert, die ihre Interessen durch große, vorbildlich
geführte Berufsverbände gewahrt sieht. Und doch zeigt eine eingehendere
Betrachtung der beiden Tätigkeitsgebiete, daß der Beruf der Anstaltslehrerin

in erheblichem Maße Mißstände und Schwierigkeiten ganz anderer
Art mit sich bringen muß. Sie ist in ihrem Arbeitsfeld besondern
Gefahren ausgesetzt und erscheint daher auch in ganz verschiedener Richtung
schutzbedürftiger als die Volksschullehrerin.

Die strenge Scheidung zwischen Arbeitszeit und Freistunden, an den
öffentlichen Schulen eine Selbstverständlichkeit, ist der Anstaltslehrerin
unbekannt. Sie vermag ihr Privatleben nicht mit derselben Konsequenz
vom Berufsleben zu trennen, wie die Schullehrerin, wenigstens sofern sie
intern ist, und dies ist die Regel. Ununterbrochen in der Anstalt
anwesend, verwächst sie so innig mit deren Betrieb, daß sie unwillkürlich,
ohne böswillige Absicht der Beteiligten, auch außerhalb ihrer Pflichtstunden
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batbba, botb bort für irgenbroeld)e 95crrict)tunçten Ijelfertb einzugreifen Ver»
anlaffung ficht. 2lrtet biefe 9îebenbefct)âftiçtunçi su einer um fict) qreifenben
©eroofjnheit aus, fo fietjt fie fid) metjr unb mei)r um ihre Freiseit be=

trogen. Schlicfflid) muf fie fogar bie Stunbcn opfern, bie fie ber
Vorbereitung für ben Unterricht roibmen füllte. ©ie enge Verbunbenheit mit
bem 2lnftcltsleben sieht aber für bie Mehrerin nod) raeitere, fdjmerroiegenbe
Folgen nach fid): Sie bringt fie in ein Verhältnis ftarher moralifcher 2lb»
höngigkeit gegenüber ber 2Inftaltslcitung. ©iefes Iäf)t fid) bei richtiger ©in»
ftetlung öufjerft fruchtbar unb fegensreid) geftalten. V3irb es aber miff»
braucht, fo kann es für bie Mehrerin sur Quelle ununterbrochener Schikanen
unb Vebrückung tuerben, bie ihr bie Ausübung bes Verufs fd)lief)lich un»
erträglich mad)en. Vetrachten mir bie berufliche Arbeit ber 2lnftaltslehrerin,
fo ergibt fid), bah in ber ©rsiehung ber ihrer Obhut anoertrauten Einher
eher eine gröbere Verantroortung auf ihr laftet: Sie kann biefc nicht, roie
bie Volksfd)uHel)rerin, mit ben ©Itern teilen; uielmehr hat fie ben SaÜti»

bern gegenüber in mancher Vesiehung auch mütterliche Vflichteu su er»
füllen. ©er Unterricht in ber 2lnftalt biirftc fich eher fcfjroieriger geftalten
unb grünblichcrc Vorbereitungen erforbern, als ber an beit regulären
Schulen, Ijanbelt es fid) bod) in ber Degel um anormale Sd)iiler. ©r=
roähnen mir fchliefflicf) noch bic aus ber (Eigentümlichkeit ihres Verufs ent»
fpringenbe Schroieiigkeit, mit Verufskolleginnen an anbern 2lnfîalten Fiih=
iung su nehmen unb fid) mit ihnen in einem Verbanbe su organifieren, fo
haben mir raohl mit roenigen V3ortcn bie roefentlichen ÜJterkmale an»
gebeutet, bie ben Veruf ber 2lnftaltslel)rerin kennseid)nen unb bamit aud)
beffen eigentümliche ©cfahren aufgebeckt.

3roei Sd)lüffe fd)einen fid) bem unooreingenommenen Vetrachter aus
obigen ©arlegungen su ergeben:

1. ©as ©efagte kurs sufammenfaffenb:
a) 3m Vcrufsleben merben größere Folgerungen an bas können unb

an ben V3illen ber 2lnftaitslel)rerin gefteltt.
b) Sic hat eine oermehrte Verantroortung su tragen.
c) 2lufferberuflich oerlangt bas 2Inftaltsleben eine'erhöhte Opferbereit»

fd)aft oon ihr.
"2111e brei ©riinbe fprechen bafür, baff fie in besug auf bie ©ntlöhnung
eher beffer, minbeftens aber nicht fd)led)ter gefteilt fein follte als ihre
an ber Volksfdjule tätige Kollegin.

2. ©as 2lbhängigkeitsoerhättnis, in bas fie ber Veruf ber 2lnftaltsleitung
gegenüber bringt, fet)t fie in erhöhtem Vtajfe ber ©efahr aus, unter
Vtiffbräuchen feitens ihrer Vorgefehten leiben su mtiffen, roie beruf»
liehe unb aufferberuflidje Ueberforberung, 2lusbeutung, unroürbige Ve=

hanblung ufro.
Um in bie tatsächlichen 3uftänbe in biefen beiben Dichtungen auf bem

©ebiete ber beutfehen Schroeis £id)t su bringen, oeranftalteten um bas
Sd)ickfal ber 2lnftaltslehrerinnen beforgte Greife kiirslid) eine Dunbfrage.
©ic Veranftalter biefer ©nquête roaren fich babei ber grunbfählichen Ve=
benken bureaus beroujft, bie gegen biefe 9Jtett)obe ber Fatfachenerfaffung
namentlich in unferm Falle fprechen. ©ie ermähnten Vi'oklcme laffen fiel)

nicht immer sahlenmäffig ober in kurzen 2Introorten auf einem Fragebogen
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bald da, bald dort für irgendwelche Verrichtungen helfend einzugreifen
Veranlassung sieht. Artet diese Nebenbeschäftigung zu einer um sich greifenden
Gewohnheit aus, so sieht sie sich mehr und mehr um ihre Freizeit
betrogen. Schließlich muß sie sogar die Stunden opfern, die sie der
Vorbereitung für den Unterricht widmen sollte. Die enge Verbundenheit mit
dem Anstaltsleben zieht aber für die Lehrerin noch weitere, schwerwiegende
Folgen nach sich - Sie bringt sie in ein Verhältnis starker moralischer
Abhängigkeit gegenüber der Anstaltsleitung. Dieses läßt sich bei richtiger
Einstellung äußerst fruchtbar und segensreich gestalten. Wird es aber
mißbraucht, so kann es für die Lehrerin zur Quelle ununterbrochener Schikanen
und Bedrückung werden, die ihr die Ausübung des Berufs schließlich
unerträglich machen. Betrachten wir die berufliche Arbeit der Anstaltslehrerin,
so ergibt sich, daß in der Erziehung der ihrer Qbhut anvertrauten Kinder
eher eine größere Verantwortung auf ihr lastet: Sie kann diese nicht, wie
die Bolksschullehrerin, mit den Eltern teilen; vielmehr hat sie den Kindern

gegenüber in mancher Beziehung auch mütterliche Pflichten zu
erfüllen. Der Unterricht in der Anstalt dürfte sich eher schwieriger gestalten
und gründlichere Borbereitungen erfordern, als der an den regulären
Schulen, handelt es sich doch in der Regel um anormale Schüler.
Erwähnen wir schließlich noch die aus der Eigentümlichkeit ihres Berufs
entspringende Schwierigkeit, mit Berufskolleginnen an andern Anstalten Fühlung

zu nehmen und sich mit ihnen in einem Verbände zu organisieren, so

haben wir wohl mit wenigen Worten die wesentlichen Merkmale
angedeutet, die den Beruf der Anstaltslehrerin kennzeichnen und damit auch
dessen eigentümliche Gefahren aufgedeckt.

Zwei Schlüsse scheinen sich dem unvoreingenommenen Betrachter aus
obigen Darlegungen zu ergeben:

1. Das Gesagte kurz zusammenfassend:
a) Fm Berufsleben werden größere Forderungen an das Können und

an den Willen der Anstaltslehrerin gestellt.
b) Sie hat eine vermehrte Verantwortung zu tragen.
c) Außerberuflich verlangt das Anstaltsleben eine'erhöhte Qpferbereit-

schaft von ihr.
Alle drei Gründe sprechen dafür, daß sie in bezug auf die Entlöhnung
eher besser, mindestens aber nicht schlechter gestellt sein sollte als ihre
an der Volksschule tätige Kollegin.

2. Das Abhängigkeitsverhältnis, in das sie der Beruf der Anstaltsleitung
gegenüber bringt, setzt sie in erhöhtem Maße der Gefahr aus, unter
Mißbräuchen seitens ihrer Borgesetzten leiden zu müssen, wie berufliche

und außerberufliche Ueberforderung, Ausbeutung, unwürdige
Behandlung usw.
Um in die tatsächlichen Zustände in diesen beiden Richtungen auf dem

Gebiete der deutschen Schweiz Licht zu bringen, veranstalteten um das
Schicksal der Anstaltslehrerinnen besorgte Kreise kürzlich eine Rundfrage.
Die Veranstalter dieser Enquête waren sich dabei der grundsätzlichen
Bedenken durchaus bewußt, die gegen diese Methode der Tatsachenerfassung
namentlich in unserm Falle sprechen. Die erwähnten Probleme lassen sich

nicht immer zahlenmäßig oder in kurzen Antworten auf einem Fragebogen
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barftelten. Sies gilt fdjon für (ßunkt 1. Sie Eingaben über (Befolbung
[offen fid) nicht ofpe rociteres untereinanber, unb nocl) roeniger mit ben
an ben öffentlichen Sd)u(en bezahlten ©ehältern Dergleichen; benn bie
Anftalt oerabreicht ihrem Lehrperfonal geroiffe Ceiftungen in natura, raie
3immer, S^oft, 2Bäfd)e u. a. 3n noch gefteigertem SJÎafee ift bies bei Sunlit
2 ber Jail, too bie (Berhältniffe, um grünblich geklärt p raerben, eine oiel
inbioibucllerc (Behandlung erfordern mürben. Srokbem finb bie ©rgeb=
niffe ber ©nguête als bcr Einfang einer Unterfudjung, non ber bie 3ni=
tianten eine balbige Jortfiihnmg burd) alle intereffierten Greife erhoffen,
in mander (Beziehung einbeulig unb oerbienen es, ber Oeffentlid)keit pr
Kenntnis gebracht p raerben.

(Borerft pigte bie ©nquête, beren (Ergebnis oon oerfd)iebenen Seiten
burd) (Begleitbriefe rairkungsooll ergänzt raurben, bafj bie Jrage ber 33e=

folbung in ber (Regel p keinen klagen Anlafj gibt. (Rur in 3 oon 64 er=

faxten Jälten liegen bie (Befolbungsoerhältniffe berart, baff fie als un=
befriedigend bezeichnet raerben miiffen. So erfreulich biefes (Ergebnis im
ganzen gefehen erfdjeint, fo bebauerlich ift es, bah in einzelnen jätlen ber
Jorbcrung nach einer angemcffenen ©ntlöf)nung nid)t ©einige geleiftet
raerben kann. Solche 3uftänbe auferlegen nicht nur ber betroffenen £ehr=
kraft ein bebeutenbes Opfer, fonbern miiffen fid) auf bie Sauer aud) für
bie Anftalt unb für bie ihr anbefohlenen 3öglinge nachteilig auswirken,
©ine ungenügend befolbete (ßofition kommt für niemand als £ebens=

ftellung in (Betracht. Sic Cehrerin fieht fid) baher raohl ober übet genötigt,
für eine einträglichere unb ficherere Stellung beforgt p fein, roas für bie

Anftalt einen häufigen 2Bed)fet bes Lehrperfonals bebeutet. Sies ift nament=
lid) bann bcbauerlid), roetin bie (Beziehungen zroifchen Anftaltsleitung unb
Cehretin ungetrübte ober gar herzliche finb. Sem Hebel kann, ba man als
©runb raohl überall finanzielle Schwierigkeiten oorausfehen barf, kaum
anders als durch ftaatliche 3ufd)üffe abgeholfen raerben. Siefe mühten
ber betreffenden Anftalt ausdrücklich Zu biefem 3roecke ausgerichtet raerben.

3n engem 3ufammenhang mit ber (Befolbungsfrage unb mit dem
(problem, ben Lehrerinnen in den Anftalten wirkliche Sauerftellen zu
fchaffen, fteht bie 3üage ber (ßenfiomerung. 3n ber 5)älfte ber burd) die
(Rundfrage erfaßten Jätle ift eine folche nicht oorgefehen. SJÎeift handelt
es fid) um oöllig felbftänbige (ßrioatanftalten, b. h- foldje, bie gar keine
ftaatliche Unterftütjung geniehen. Sie Löfung bes (problems roirb daher
in ähnlicher (ffieife erftrebt werben müffen.

3m grofjen und ganzen ift aber zu fagen, bah die (Befolbungsoerhält=
niffe, wenn aud) nicht glänzend, fo bod) befriedigend finb. Sie eingegam
genen 33riefe zei^n denn aud), bah hie Lehrerinnen den finanziellen Sd)toie=
rigkeiten mancher Anftalten grohes (Berftänbnis entgegenbringen. (Biete
oon ihnen haben fid) aus ibealiftifcher ©efinnung einem Seruf zugeroenbet,
beffen Ausübung mit grohen Opfern oerbunben ift. Sie Schwierigkeiten
liegen deshalb meift auf einem ganz andern ©ebiet. Somit ftimmt aud)
überein, roas eine in foldjen Angelegenheiten kompetente (f3erfönlid)keit,
bie jahrelang auf dem ©ebiete bes Anftattsroefens ©rfahritngcn gefammelt
hat, über bie Arbeit im Anftaltsleben ausfagt: „3d) halte perföniid) biefen
ümftanb (bie (Befolbung) auch nicht für den roid)tigften, fonbern ftette uorab
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darstellen. Dies gilt schon für Punkt 1. Die Angaben über Besoldung
lassen sich nicht ohne weiteres untereinander, und noch weniger mit derr

an den öffentlichen Schulen bezahlten Gehältern vergleichen? denn die
Anstalt verabreicht ihrem Lehrpersonal gewisse Leistungen in natura, wie
Zimmer, Kost, Wäsche u, a. In noch gesteigertem Matze ist dies bei Punkt
2 der Fall, wo die Verhältnisse, um gründlich geklärt zu werden, eine viel
individuellere Behandlung erfordern würden. Trotzdem sind die Ergebnisse

der Enguête als der Anfang einer Untersuchung, von der die
Initiante» eine baldige Forlführung durch alle interessierten Kreise erhoffen,
in mancher Beziehung eindeutig und verdienen es, der Öffentlichkeit zur
Kenntnis gebracht zu werden.

Vorerst zeigte die Enquête, deren Ergebnis von verschiedenen Seiten
durch Begleitbriefe wirkungsvoll ergänzt wurden, datz die Frage der
Besoldung in der Regel zu keinen Klagen Anlatz gibt. Nur in 3 von 64
ersetzten Fällen liegen die Besoldungsverhältnisse derart, datz sie als
unbefriedigend bezeichnet werden müssen. So erfreulich dieses Ergebnis im
ganzen gesehen erscheint, so bedauerlich ist es, datz in einzelnen Fällen der
Forderung nach einer angemessenen Entlohnung nicht Genüge geleistet
werden kann. Solche Zustände auferlegen nicht nur der betroffenen Lehrkraft

ein bedeutendes Opfer, sondern müssen sich auf die Dauer auch für
die Anstalt und für die ihr anbefohlenen Zöglinge nachteilig auswirken.
Eine ungenügend besoldete Position kommt für niemand als
Lebensstellung in Betracht. Die Lehrerin sieht sich daher wohl oder übel genötigt,
für eine einträglichere und sicherere Stellung besorgt zu sein, was für die

Anstalt einen häufigen Wechsel des Lehrpersonals bedeutet. Dies ist namentlich

dann bedauerlich, wenn die Beziehungen zwischen Anstaltsleitung und
Lehrerin ungetrübte oder gar herzliche sind. Dem Uebel kann, da man als
Grund wohl überall finanzielle Schwierigkeiten voraussetzen darf, kaum
anders als durch staatliche Zuschüsse abgeholfen werden. Diese mützten
der betreffenden Anstalt ausdrücklich zu diesem Zwecke ausgerichtet werden.

In engem Zusammenhang mit der Besoldungsfrage und mit dem
Problem, den Lehrerinnen in den Anstalten wirkliche Dauerstellen zu
schaffen, steht die Frage der Pensionierung. In der Hälfte der durch die

Rundfrage erfaßten Fälle ist eine solche nicht vorgesehen. Meist handelt
es sich um völlig selbständige Privatanstalten, d. h. solche, die gar keine
staatliche Unterstützung genießen. Die Lösung des Problems wird daher
in ähnlicher Weise erstrebt werden müssen.

Im großen und ganzen ist aber zu sagen, datz die Besoldungsverhältnisse,

wenn auch nicht glänzend, so doch befriedigend sind. Die eingegangenen

Briefe zeigen denn auch, datz die Lehrerinnen den finanziellen
Schwierigkeiten mancher Anstalten großes Verständnis entgegenbringen. Viele
von ihnen haben sich aus idealistischer Gesinnung einem Beruf zugewendet,
dessen Ausübung mit großen Opfern verbunden ist. Die Schwierigkeiten
liegen deshalb meist auf einem ganz andern Gebiet. Damit stimmt auch
überein, was eine in solchen Angelegenheiten kompetente Persönlichkeit,
die jahrelang auf dem Gebiete des Anstaltswesens Erfahrungen gesammelt
hat, über die Arbeit im Anstaltsleben aussagt: „Ich halte persönlich diesen
Umstand (die Besoldung) auch nicht für den wichtigsten, sondern stelle vorab
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alte anbern Umftänbe, unter benen bie ßehrerin an einer 3lnftalt arbeiten
mufe. Ob it)r z- V. in ber (Erteilung bes Unterrichts freie 5)anb gelaffen
roirb, ober ob fie unter einem geroiffen 3roang ftefjt, in roelcher V3eife unb
in meld)em Umfang fie außerhalb bes Unterrichts mitarbeitet, unb als
V3id)iigftes: ob man in ihr eine SDÎitarbeiterin fieht, ber man als foldjer
oolles Vertrauen fdjenkt unb ben ihrer Stellung entfprechenbeit 9îefpekt
zuteil roerben läßt, ober ob man fie kontrollieren läßt unb ihrer Arbeit
É)inberniffe allerlei 3lrt in ben 3Beg legt." S)ier ift in roentgen ÎBortcn
ausgebrückt, roorauf fid) bas Verhältnis ^roifchen 3lnftaltsieitung unb
Eehrerin grünben muff. S)ier rühren roir aud) an eine ber empfinbiid)ften
Stellen in ber (Tätigkeit unferer 3lnftaltslehrerinnen. 3n ber Slat : Äann
man fid) etroas Unerguiddicheres benken als einen dlnftaltsbetrieb (ber bod)
nad) ben ©runbfätjen bes Famlienlebens geleitet fein follte), in roeld)er ber
îlnftaltsoorfteher bas ihm beigefeilte Cehrperfonal als Untergebene, anftatt
als SJiitarbeiter betrachtet unb behanbett? SDIuß es in einer Cehrerin nicht
alle Freube an ihrer Tätigkeit erfticken, muh es ihr nicht alle Schaffens»
kraft fpftematifd) pgrunbe richten, roenn ihr für bie ©rteilung bes Unter»
richte binbenbe unb möglichft betaillierte Vorfcfjriften gemacht roerben?
ÜJluf) es ihre Seele nicht mit Vitternis erfüllen, roenn fie fid) roährenb
unb aufjerljalb bes Unterrichts ftänbig Übermacht unb kontrolliert fühlt?
V3ie eine fd)leid)enbe Krankheit ruiniert eine folche 3ltmofpl)äre bes 9Jüh=
trauens ber £ef)rerin alle Schaffensfreube unb Cebenskraft. Unb ba es
baraus für fie kein (Entfliehen gibt, muh ihr bie Arbeit fchliehlid) uner»
träglid) roerben.

S)ah aber fold)e 3uftänbe keine graue (Theorie finb, fonbern an ge=

roiffen Orten nur allzu reale V3irklid)keit, mag ben folgenben 3itaten eut»

nommert roerben, bie roir aus einigen ber uns zugekommenen Vriefe heraus»
greifen. „3d) kam mir oor roie ein 9lab in einer föiafdjine. 3ch konnte
keine Arbeit mehr aus freiem (Villen tun, alles nach Vefehl.-. V3uröen
roir ans (Telephon gerufen, fo ging ber Vorfteher nicht baoon roeg, bis e:r

rauhte, roer telephonierte. 3Bar eines oon uns krank, fo bilbete es fid)
bies nur ein; man nahm ihm Oefeftoff unb (Rabio roeg." Ober: „(Kit
Schrecken benke ich an meine fechsfährige Knftaltszeit zurück. 3Itn meiften
litt id) unter bem ftänbigen Veobachtetfein, in unb neben ber Schule."

©erabe hier hanbelt es fid) aber um ÎDÎihftânbe, bie fid) roeber bitrd)
Vertragsklaufeln nod) burd) Oefeße aus ber (Veit fchaffen laffen. Um fie
Zu oermeiben, bebarf es hoher moralifcher Fähigkeiten bes (Jlnftaltsleiters,
bie burd) keine Sdjulbitbung, fonbern nur burd) ben guten (Villen unö burd)
bie richtige ©inftellung zu ber ihm anoertrauten Aufgabe erroorben roerben
können. 5}errfd)t im Vetrieb ber ©etft bes roahren Vertrauens unb ber

aufrichtigen 3ufammenarbeit oor, fo kann bie Tätigkeit für bie 3lnftalts=
lehrerin felbft bort beneibensroert roerben, roo hohe îlnforberungen an ihre
Opferbereitfchaft geftetlt roerben. ©ies beroeifen Vriefe oon anberer Seite,
benen roir bie folgenben 3eilen entnehmen: „Oas Verhältnis zroifchen T)err
unb Frau Vorfteßer unb uns ift überhaupt etroas ganz (Vunberbares...
5}err 3). fchenkt uns oolles Vertrauen in Schule, $)aus unb Felb... (Vir
bürfen ganz felbftänbig hanbeln unb roiffen, bah unfere dlrbeit gefchäßt

mirb.., ©troas ganz ©djönes in unferm Vetrieb ift bas harmonifdje 3u=
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alle andern Umstände, unter denen die Lehrerin an einer Anstalt arbeiten
muß. Ob ihr z. B. in der Erteilung des Unterrichts freie Hand gelassen
wird, oder ob sie unter einem gewissen Zwang steht, in welcher Weise und
in welchem Umfang sie außerhalb des Unterrichts mitarbeitet, und als
Wichtigstes,- ob man in ihr eine Mitarbeiterin sieht, der man als solcher
volles Vertrauen schenkt und den ihrer Stellung entsprechenden Respekt
zuteil werden läßt, oder ob man sie kontrollieren läßt und ihrer Arbeit
Hindernisse allerlei Art in den Weg legt." Hier ist in wenigen Worten
ausgedrückt, worauf sich das Verhältnis zwischen Anstaltsleitung und
Lehrerin gründen muß. Hier rühren wir auch an eine der empfindlichsten
Stellen in der Tätigkeit unserer Anstaltslehrerinnen. In der Tat! Kann
man sich etwas Unerquicklicheres denken als einen Anstaltsbetrieb (der doch
nach den Grundsätzen des Famlienlebens geleitet sein sollte), in welcher der
Anstaltsvorsteher das ihm beigesellte Lehrpersonal als Untergebene, anstatt
als Mitarbeiter betrachtet und behandelt? Muß es in einer Lehrerin nicht
alle Freude an ihrer Tätigkeit ersticken, muß es ihr nicht alle Schaffenskraft

systematisch zugrunde richten, wenn ihr für die Erteilung des Unterrichts

bindende und möglichst detaillierte Borschriften gemacht werden?
Muß es ihre Seele nicht mit Bitternis erfüllen, wenn sie sich während
und außerhalb des Unterrichts ständig überwacht und kontrolliert fühlt?
Wie eine schleichende Krankheit ruiniert eine solche Atmosphäre des
Mißtrauens der Lehrerin alle Schaffensfreude und Lebenskraft. Und da es
daraus für sie kein Entfliehen gibt, muß ihr die Arbeit schließlich
unerträglich werden.

Daß aber solche Zustände keine graue Theorie sind, sondern an
gewissen Orten nur allzu reale Wirklichkeit, mag den folgenden Zitaten
entnommen werden, die wir aus einigen der uns zugekommenen Briefe herausgreifen.

„Ich kam mir vor wie ein Rad in einer Maschine. Ich konnte
keine Arbeit mehr aus freiem Willen tun, alles nach Befehl... Wurden
wir ans Telephon gerufen, so ging der Vorsteher nicht davon weg, bis er
wußte, wer telephonierte. War eines von uns krank, so bildete es sich

dies nur ein; man nahm ihm Lesestoff und Radio weg." Oder! „Mit
Schrecken denke ich an meine sechsjährige Anstaltszeit zurück. Am meisten
litt ich unter dem ständigen Beobachtetsein, in und neben der Schule."

Gerade hier handelt es sich aber um Mißstände, die sich weder durch
Vertragsklauseln noch durch Gesetze aus der Welt schaffen lassen. Um sie

zu vermeiden, bedarf es hoher moralischer Fähigkeiten des Anstaltsleiters,
die durch keine Schulbildung, sondern nur durch den guten Willen und durch
die richtige Einstellung zu der ihm anvertrauten Aufgabe erworben werden
können. Herrscht im Betrieb der Geist des wahren Vertrauens und der

aufrichtigen Zusammenarbeit vor, so kann die Tätigkeit für die Anstaltslehrerin

selbst dort beneidenswert werden, wo hohe Anforderungen an ihre
Opferbereitschaft gestellt werden. Dies beweisen Briefe von anderer Seite,
denen wir die folgenden Zeilen entnehmen! „Das Verhältnis zwischen Herr
und Frau Vorsteher und uns ist überhaupt etwas ganz Wunderbares...
Herr V- schenkt uns volles Vertrauen in Schule, Haus und Feld... Wir
dürfen ganz selbständig handeln und wissen, daß unsere Arbeit geschätzt

wird.., Etwas ganz Schönes in unserm Betrieb ist das harmonische Zu-
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fammenarbeiten, bos gemeinfame Vorroärtsfchreiten urtb bos gegenteilige
fdustaufdjen non ©rfahrungen unb Veobad)tungen." (Sine anbere Sehrerin
fchreibt: ..©as V3icl)tigfte ift aber, baft mir alte Vîitarbeiter finb urtb aufs
ateitf)e 3iet zufteuern. CSepenfettiçies Vertrauen, Siebe, 3reube urtb ciroftie

Eingabe firtb ©runbbebingung p fruchtbarem Schaffen. V5enn bos fehlt,
niiften bie beftert äuftern 3uftärtbe nichts."

klagen roegen Vrbeitsüberhäufung finb nid)t feiten p hören, ©ie ©n=
quête ergab nämlich, bah roeitaus bie fDîehrpht ber Vnftattslehrerinnen
auher ihrer beruflichen Tätigkeit, ber ©rteilung non Unterricht, and) nod)
für meitere Verrichtungen im Vnftattsbetrieb in Vnfpntd) genommen roerben,
fo nor allem für Vuflicljt roährenb ber 3reizeit ber Einher, f)am* unb lanb=
rairtfd)aftlid)c Arbeiten unb meitere 9îebenpflid)ten. Ohne uns bohtrinär
auf ben Stanbpunht nerfteifen zu motten, bah bie Seljrerin nad) ©rteilung
ber pflicf)tgemähen Unterrictjtsftunben fiir bie Vnftalt heinen Ringer mehr
rühren foil, miiften mir boch betonen, bah gerabe in biefem Vunht bie Ver=
fud)itng am gröhten ift, Wiihbräuche einreihen p laffen, gegen roefdje bie
Mehrerin eines Sd)uhes bebarf. ©s heiht nid)t nur, bie Sehrerin über*
forbern, fonbern auch bie Qualität bes Unterrichtes beeinträchtigen, unb
bamit bem 3roedte ber "Slnftalt Sd)aben, menrt bie Mehrerin nor unb nad)
bem Unterricht berart mit roeitern Arbeiten i'tberbürbet roirb, bah fie für
bie Vorbereitung bes Unterrichts fteine 3eit unb keine Straft mehr
aufbringt.

©ine Sehrerin fihreibt uns : roenn id) 3hrten kurz unfer ©ages*
Programm fd)ilbere. Vormittags Schule, am 3îad)mittag bis am Vbenb ar=
beiten auf bem 3?elb ober in ber 3üickftube. ©rft menn bie Einher im Vett
finb, können mir ans Vorbereiten fiir bie 6d)ute benhen. ©emöhnlid) finb
mir aber feftr mübe unb miiffen uns energifd) aufraffen, um nod) mas
Ved)tes leiften p können. V5ir mären bankbar, roenn man uns tagsüber
einen freien Augenblick einräumen könnte für bie Sd)uloorbereitungen."
©s ift auherbem mit ben ©runbfäken einer gerechten Sozialpolitik nicht
oereinbar, bie Sehrerin an ber beruflichen Uortbilbung unb anbern prioaten
Vefd)äftigungen oötlig zu hinbern. ©ies tut man aber, roenn man ihre
geiftigen unb körperlichen Gräfte gänzlich für bie ©rfüllung oon Vnftalts*
pflichten in Vnfprud) nimmt, ©icfelbe Sefjrcrin fihreibt im Verfolg ihres
Vriefes: „3d) ftabe 3hnen fchon einmal gefagt, bah mir leiber nidjt für
unfere V5eiterbitbung forgen können. V5o foltten mir bie 3eit hierzu her*
nehmen?"

Vud) hier foil nicht oergeffen roerben, bah eine Mehrerin, bie an einem
fotehen Voften infolge ber bauernben Ueberanftrengung bas ©nbe ihrer
pfnd)ifd)en unb phpfifd)en Seiftungsföhigkeit herannahen fühlt, beim herz-
iidjften ©inoernehmen mit ber Seitung nid)t anbers kann, als fid) anbersroo
nach einer Sebensftellung umzufehett. ©araus entfpringen für bie Vnftalt
unb bie Sehrerin roieberum biefetben bebauerlid)en 3îotgen, auf bie mir
fd)on oben hinroiefen, als mir ber niebern Vcfolbungen unb ihrer 9tacf)teife
©rroähnung taten. VMrkticf) kommt benn aud) bie Verfafferin bes Vriefes,
aus bem mir foeben zwei Stellen zitiert Ipben, zum Schlich: ,,©s ift roohl
biefes fd)öne Verhältnis, bas gemeinfame Streben nad) einem 3iel zu. bas
einem bas Fortgehen aus ber Vnftalt fo erfdjroert. Unb bod) muh es aud)
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sammenarbeiten, das gemeinsame Vorwärtsschreiten und das gegenseitige
Austauschen von Erfahrungen und Beobachtungen." Eine andere Lehrerin
schreibt! ..Das Wichtigste ist aber, daß wir alle Mitarbeiter sind und aufs
gleiche Ziel zusteuern. Gegenseitiges Vertrauen, Liebe, Freude und großie
Hingabe sind Grundbedingung zu fruchtbarem Schaffen. Wenn das fehlt,
nützen die besten äußern Zustände nichts."

Klagen wegen Arbeitsüberhäufung sind nicht selten zu hören. Die
Enquête ergab nämlich, daß weitaus die Mehrzahl der Anstaltslehrerinnen
außer ihrer beruflichen Tällgkstt, der Erteilung von Unterricht, auch noch
für weitere Verrichtungen im Anstaltsbetrieb in Anspruch genommen werden,
so vor allem für Aufsicht während der Freizeit der Kinder, Haus- und
landwirtschaftliche Arbeiten und weitere Nebenpflichten. Ohne uns doktrinär
auf den Standpunkt versteifen zu wollen, daß die Lehrerin nach Erteilung
der pflichtgemäken Unterrichtsstunden für die Anstalt keinen Finger mehr
rühren soll, müsten wir doch bewnen, daß gerade in diesem Punkt die
Versuchung am größten ist, Mißbräuche einreihen zu lassen, gegen welche die
Lehrerin eines Schutzes bedarf. Es heißt nicht nur, die Lehrerin
überfordern, sondern auch die Qualität des Unterrichtes beeinträchtigen, und
damit dem Zwecke der Anstalt Schaden, wenn die Lehrerin vor und nach
dem Unterricht derart mit weitern Arbeiten überbürdet wird, daß sie für
die Borbereitung des Unterrichts keine Zeit und keine Kraft mehr
aufbringt.

Eine Lehrerin schreibt uns: wenn ich Ihnen kurz unser
Tagesprogramm schildere. Vormittags Schule, am Nachmittag bis am Abend
arbeiten auf dem Feld oder in der Flickstube. Erst wenn die Kinder im Bett
sind, können wir ans Borbereiten für die Schule denken. Gewöhnlich sind
wir aber sehr müde und müssen uns energisch aufraffen, um noch was
Rechtes leisten zu können. Wir wären dankbar, wenn man uns tagsüber
einen freien Augenblick einräumen könnte für die Schulvorbereitungen."
Es ist außerdem mit den Grundsätzen einer gerechten Sozialpolitik nicht
vereinbar, die Lehrerin an der beruflichen Fortbildung und andern privaten
Beschäftigungen völlig zu hindern. Dies tut man aber, wenn man ihre
geistigen und körperlichen Kräfte gänzlich für die Erfüllung von Anstaltspflichten

in Anspruch nimmt. Dieselbe Lehrerin schreibt im Verfolg ihres
Briefes: „Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß wir leider nicht für
unsere Weiterbildung sorgen können. Wo sollten wir die Zeit hierzu
hernehmen?"

Auch hier soll nicht vergessen werden, daß eine Lehrerin, die an einem
solchen Posten infolge der dauernden Ueberanstrengung das Ende ihrer
psnchischen und physischen Leistungsfähigkeit herannahen fühlt, beim
herzlichsten Einvernehmen mit der Leitung nicht anders kann, als sich anderswo
nach einer Lebensstellung umzusehen. Daraus entspringen für die Anstalt
und die Lehrerin wiederum dieselben bedauerlichen Folgen, auf die wir
schon oben hinwiesen, als wir der niedern Besoldungen und ihrer Nachteile
Erwähnung taten. Wirklich kommt denn auch die Verfasserin des Briefes,
aus dem wir soeben zwei Stellen zitiert haben, zum Schluß: „Es ist wohl
dieses schöne Verhältnis, das gemeinsame Streben nach einem Ziel zu, das
einem das Fortgehen aus de'' Anstalt so erschwert. Und doch muß es auch
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einmal fein. AMr rotten ja, baft bie Stelle l)ier keine Cebensftelle ift; roir
Ratten zu meniq Alraft, in foldjen Verhältniffen ein £eben lang p arbeiten."

lieber bie Urfacfjen, bie su fold) bebauerlidjen 3uftänben fiteren, bann
auf ©runb ber (Enquête etroas Allgemeines bäum ausgefagt roerben. (Es

miiftte if)nen roof)l in icbem einzelnen 3mll befonbers nachgegangen roerben,
unb man roiirbe roahrfcf)einlid) nicht überall su benfelben (Ergebniffen ge=

langen. 2Bir glauben aber, nict)t su fehlen, roenn roir ber Ueberzeugung
Ausbruch oerleifjen, baff in uielen Anftalten bei gutem AMllcn ber Leitung
bie £ehrerin baburd) cor Uebevbürbung gefcfpftt roerben könnte, baft man
einen Seil ber non ihr ocrridjteten Arbeit, roie Auffidjt, haus* unb tanb*
roirtfdjaftlidje Arbeiten, ben ÜBärterinnen unb Hortnerinnen suroeift, in
beren ^flicfttenbereid) folcfte Verrichtungen bekanntlich aud) gehören.

3nbeffen gebietet es bie ©erechtigkeit, aud) folcher Anftalten (Er*
roähnung su tun, bie in biefer ^Beziehung für oorbilbtidje 3uftänbc gcforgt
haben, unb roo ben £ehrerinnen an ihrer 3üeizeit nichts befchnitten roirb.
©s ift uns fogar ein 3alf bebannt, roo ber £ehrerin bie ÜJiöglid)keit ge*
boten roirb, über Samstag unb Sonntag heimzuretfen. So bann fie
roenigftens einmal in ber A3ocf)e oerfchnaufen, bem eigenen Arbeitsfelb
oötlig ben Dîiicben behren, eine A3of)ltat, bie bem Angehörigen anberer
Verufc allabenblid) suteil roirb. ©iefe begriiftensroerte ^Haftnahme ift uiel*
leid)t geeignet, auch bas fd)roierige problem ber beruflichen Srganifation
ber Anftaitslehrerinnen einer £öfung entgegenzuführen.

3m Hinblick auf bas grofte Arbeitspenfum, bas ber Veruf ber An*
ftaitslehrerin mit fid) bringt, follte es als felbftoerftänblid) gelten, baft ihr
im £aufe bes 3aftres ebenfooiel 3erien für ©rftolung geroäljrt roerben roie
ber Volbsfchullehrerin. 9Tur gegenüber 28 Anftaitslehrerinnen (oon ins*
gefamt 64) ift man biefer 3orberung gerecht geroorben, roährenb nicht
roeniger als 17 £ehrerinncn fid) mit oier ASocften, 3 fogar mit brei 3Bod)en
Strien im 3aftr begnügen miiffen. (Vei ben übrigen 16 £ehrerinnen fd)roan=
ben fie znnfchen biefen beiben äufterften ©renzen.) 3n biefem Vunbte
roerben roir bas ©rgebnis ber Ilmfrage baitm pofitio beurteilen bönnen.

A5enn bie Umfrage gezeigt hat, baft oon 60 £ehrerinnen, bie intern
finb, nur 7 nod) über bein eigenes Simmer in ber Anftalt oerfügen, fo
bürfen roir bies als ein erfreuliches (Ergebnis roerten. A3ir geben ber

Hoffnung Ausbruch, baft biefe kleine ÜJlinberheit oon Anftalten, roeldje
ihre roeiblichen £ehrbrcifte im Schlaffaal logieren ober bas 3immer mit
Kinbern ober anberm Ißerfonal teilen taffen, fid) bem Veifpiel ber übrigen
batb anfd)(ieften roerben. ©enhen roir uns in bas unruhige £eben einer
Anftaltslehrerin hinein, in biefes £eben ooller Arbeit, tagtäglich oom frühen
EDtorgen bis abenbs, inmitten bes unoermeiblichen Kinberlärms, überall
hilfsbereit, balb ba, balb bort mit IKat unb Sat pr Seite fteftenb, — roas
ift es mehr als eine bloftc 3rorberung ber Vtenfchlichbeit unb ©ered)tigheit,
roenn fie für fid) einen eigenen Arbeits* unb Schlafraum in Anfprud)
nimmt, roo fie fid) ungeftört auf ben Unterricht oorbereiten — eine Arbeit,
bie nicht roenig Konzentration erforbert — ober fid) prioaten Vefd)äfiigun=
gen hingeben kann?

ASas nun bie SOtittel betrifft, bie zur Vehebung ober SJÎilberung et*

roeld)er SDliftftänbe beitragen könnten, fo miiffen roir hier mit aller <Ent=
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einmal sein. Wir wissen ja, daß die Stelle hier keine Lebensstelle ist? wir
hätten zu wenig Kraft, in solchen Verhältnissen ein Leben lang zu arbeiten."

Ueber die Ursachen, die zu solch bedauerlichen Zuständen führen, kann
auf Grund der Enquête etwas Allgemeines kaum ausgesagt werden. Es
müßte ihnen wohl in jedem einzelnen Fall besonders nachgegangen werden,
und man würde wahrscheinlich nicht überall zu denselben Ergebnissen
gelangen. Wir glauben aber, nicht zu fehlen, wenn wir der Ueberzeugung
Ausdruck verleihen, daß in vielen Anstalten bei gutem Willen der Leitung
die Lehrerin dadurch vor Ueberbürdung geschützt werden könnte, daß man
einen Teil der von ihr verrichteten Arbeit, wie Aufsicht, Haus- und
landwirtschaftliche Arbeiten, den Wärterinnen und Hortnerinnen zuweist, in
deren Pflichtenbereich solche Verrichtungen bekanntlich auch gehören.

Indessen gebietet es die Gerechtigkeit, auch solcher Anstalten
Erwähnung zu tun, die in dieser Beziehung für vorbildliche Zustände gesorgt
haben, und wo den Lehrerinnen an ihrer Freizeit nichts beschnitten wird.
Es ist uns sogar ein Fall bekannt, wo der Lehrerin die Möglichkeit
geboten wird, über Samstag und Sonntag heimzureisen. So kann sie

wenigstens einmal in der Wache verschnaufen, dem eigenen Arbeitsfeld
völlig den Rücken kehren, eine Wohltat, die dem Angehörigen anderer
Berufe allabendlich zuteil wird. Diese begrüßenswerte Maßnahme ist
vielleicht geeignet, auch das schwierige Problem der beruflichen Organisation
der Anstaltslehrerinnen einer Lösung entgegenzuführen.

Im Hinblick auf das große Arbeitspensum, das der Beruf der
Anstaltslehrerin mit sich bringt, sollte es als selbstverständlich gelten, daß ihr
im Laufe des Jahres ebensoviel Ferien für Erholung gewährt werden wie
der Volksschullehrerin. Nur gegenüber 28 Anstaltslehrerinnen (von
insgesamt 64) ist man dieser Forderung gerecht geworden, während nicht
weniger als 17 Lehrerinnen sich mit vier Wochen, 3 sogar mit drei Wochen
Ferien im Jahr begnügen müssen. (Bei den übrigen 16 Lehrerinnen schwanken

sie zwischen diesen beiden äußersten Grenzen.) In diesem Punkte
werden wir das Ergebnis der Umfrage kaum positiv beurteilen können.

Wenn die Umfrage gezeigt hat, daß von 60 Lehrerinnen, die intern
sind, nur 7 noch über kein eigenes Zimmer in der Anstalt verfügen, so

dürfen wir dies als ein erfreuliches Ergebnis werten. Wir geben der

Hoffnung Ausdruck, daß diese kleine Minderheit von Anstalten, welche
ihre weiblichen Lehrkräfte im Schlafsaal logieren oder das Zimmer mit
Kindern oder anderm Personal teilen lassen, sich dem Beispiel der übrigen
bald anschließen werden. Denken wir uns in das unruhige Leben einer
Anstaltslehrerin hinein, in dieses Leben voller Arbeit, tagtäglich vom frühen
Morgen bis abends, inmitten des unvermeidlichen Kinderlärms, überall
hilfsbereit, bald da, bald dort mit Rat und Tat zur Seite stehend, — was
ist es mehr als eine bloße Forderung der Menschlichkeit und Gerechtigkeit,
wenn sie für sich einen eigenen Ärbeits- und Schlafraum in Anspruch
nimmt, wo sie sich ungestört auf den Unterricht vorbereiten — eine Arbeit,
die nicht wenig Konzentration erfordert ^ oder sich privaten Beschäftigungen

hingeben kann?
Was nun die Mittel betrifft, die zur Behebung oder Milderung et-

welcher Mißstände beitragen könnten, so müssen wir hier mit aller Ent-
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fcßiebenßeit auf bic Uîotroenbigkeit ßinroeifen, baß bem oertragslofen 3In=
ftellungsoerßältnis ein (Enbe gemacht roirb. 3©ir können ben Ceßrerinnen
nid)t genug empfehlen, im 3eitpunkt ber 'STnfteltunçi auf ber (Erftellung
eines Vertrages p beharren unb bann foraeit möglich ißre 3ntereffei> pr
©eltung p bringen. (Es ßanbelt fid) f)ier eigentlich um eine Selbftoerftänb»
tießkeit, bod) hat bas (Ergebnis ber Ilmfrage gezeigt, baß hierauf nod) oiet

p roenig geachtet roirb; nid)t roeniger als 38 oon ben 64 3lnftellungs=
oerßättniffen fitrb meßt oertragiief) geregelt. Uebrigens mären aud) bie
31nftaltsleitungen in ber Cage, fold) unerfreulichen 3uftänben ein (Enbe p
bereiten. Heber oerfeßiebene jragen, bie mir burd) bie 91unbfrage abp=
klären hofften, finb aus biefem ©runbe berart mangelhafte Angaben
gemacht roorben, baß fie fid) an biefer Stelle nicht oerroerten laffen, fo
S- 33. bie Regelung ber Kiinbigungsfriften, 33ezaßlung ber Stelloertretung
unb Üaggelbentfcßäbigung roäßrenb ber jerien unb im Krankheitsfälle,
Krankem, Unfall» unb Sßaftpflichtoerficßerung. 33ei oertragslofer 3Iit=
ftellung roirb biefen funkten meift keine 33eacßtung gefeßenkt, meßt feiten
pm Htacßteil ber ^Beteiligten, bie fpäter, roenn unoorßergefeßene Scßroierig»
keiten auftreten, es bereuen muffen, fie nießt oertraglicß feftgetegt 51t ßaben.

3m übrigen halten roir bas heutige Stabium ber Unterfucßung als

p roenig reif, als baß konkreten, rafcß burcßfiißrbare 33orfd)läge gemad)t
roerben könnten. Sie 3ukunft roirb geigen müffen, ob unb roas für 3Bege
eingefd)lagen roerbeti follen, um bas harte Cos mancher 3lnftaltsleßrerin
erträglicher p geftnlten. 2Bas roir mit biefem 31uffaß bezroecken, ift, mit
aller Offenheit rtnb (Entfcßiebenßeit auf ein fokales problem ßinproeifen,
an bem man bisßer naeß unferm Safiirßalten allp acßtlos oorbeigegangen
ift. Um es einer glücklichen Cöfung entgegenpfiißren, bebarf es aber ber
CDÎitarbeit aller. EÖlöge in bie Siskuffion, bie roir hiermit oeranlaffen, oon
allen Seiten recht rege unb mit aller Offenheit eingegriffen roerben. 9tur
fo roirb es möglich fein, bie 3rage nad) allen 9Ucßtungen ßinreicßenb ab«

pklären. Siefer unfer 323unfcß gilt nießt nur für bie 3lnftaltsteßrerinnen,
fonbern auch für bie 3Inftaltsleitungen unb bie 31uffid)tskommiffionen. 3Iucß
in biefen Kreifen roirb man ja bei einigem ÎBeitblick p unferm 33orßaben
eine burd)aus pofitioe (Einteilung einnehmen müffen ; benn fcßließlicf) ift
ben 31nftalten auf bie Sauer aueß nur mit einem leiftungsfäßigen Ceßr»

perfonal gebient. Satfäcßlicß ßaben roir bie erfreuliche (Erfahrung machen
bürfen, baß aueß 31nftaltsleiter unfern 3ielen aufrichtiges 33erftänbnis eut»

gegenbringen. 2Bir begrüßen biefcOffenherzigkeit; benn fieoerfprießtunfern
33eftrebungen ein gutes ©elingen.

3ür bie Spezial=Kommiffion : Scßroeiz- Ceßrerinnenoerein :

£. ©rosjean, ^räfibentin. 3JÎ. Scßmib, 33räfibentin.
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schiedenheit auf die Notwendigkeit hinweisen, daß dem vertragslosen
Anstellungsverhältnis ein Ende gemacht wird. Wir können den Lehrerinnen
nicht genug empfehlen, im Zeitpunkt der Anstellung auf der Erstellung
eines Vertrages zu beharren und da nn soweit möglich ihre Interessen zur
Geltung zu bringen. Es handelt sich hier eigentlich um eine Selbstverständlichkeit,

doch hat das Ergebnis der Umfrage gezeigt, daß hierauf noch viel
zu wenig geachtet wird; nicht weniger als 38 von den 64
Anstellungsverhältnissen sind nicht vertraglich geregelt. Uebrigens wären auch die
Anstaltsleitungen in der Lage, solch unerfreulichen Zuständen ein Ende zu
bereiten. Ueber verschiedene Fragen, die wir durch die Rundfrage
abzuklären hofften, sind aus diesem Grunde derart mangelhafte Angaben
gemacht worden, daß sie sich an dieser Stelle nicht verwerten lassen, so

z. B, die Regelung der Kündigungsfristen, Bezahlung der Stellvertretung
und Taggeldentschädigung während der Ferien und im Krankheitsfalle,
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, Bei vertragsloser
Anstellung wird diesen Punkten meist keine Beachtung geschenkt, nicht selten
zum Nachteil der Beteiligten, die später, wenn unvorhergesehene Schwierigkeiten

auftreten, es bereuen müssen, sie nicht vertraglich festgelegt zu haben.
Im übrigen halten wir das heutige Stadium der Untersuchung als

zu wenig reif, als daß konkreten, rasch durchführbare Vorschläge gemacht
werden könnten. Die Zukunft wird zeigen müssen, ob und was für Wege
eingeschlagen werden sollen, um das harte Los mancher Anstaltslehrerin
erträglicher zu gestalten. Was wir mit diesem Aufsaß bezwecken, ist, mit
aller Ofsenheit und Entschiedenheit auf ein soziales Problem hinzuweisen,
an dem man bisher nach unserm Dafürhalten allzu achtlos vorbeigegangen
ist. Um es einer glücklichen Lösung entgegenzuführen, bedarf es aber der
Mitarbeit aller. Möge in die Diskussion, die wir hiermit veranlassen, von
allen Seiten recht rege und mit aller Offenheit eingegriffen werden. Nur
so wird es möglich sein, die Frage nach allen Richtungen hinreichend
abzuklären, Dieser unser Wunsch gilt nicht nur für die Anstaltslehrerinnen,
sondern auch für die Anstaltsleitungen und die Aufsichtskommissionen. Auch
in diesen Kreisen wird man ja bei einigem Weitblick zu unserm Borhaben
eine durchaus positive Einstellung einnehmen müssen,- denn schließlich ist
den Anstalten auf die Dauer auch nur mit einem leistungsfähigen
Lehrpersonal gedient. Tatsächlich haben wir die erfreuliche Erfahrung machen
dürfen, daß auch Anstaltsleiter unsern Zielen aufrichtiges Verständnis
entgegenbringen. Wir begrüßen diese Offenherzigkeit? denn sie verspricht unsern
Bestrebungen ein gutes Gelingen.

Für die Spezial-Kommission: Schweiz. Lehrerinnenverein l

L- Grosjean, Präsidentin, M, Seh mid, Präsidentin.
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